
Allgemeine Versicherungsbedingungen für
Elektronik im Privathaushalt (AVB EPH)
- Fassung September 2000 - TV 516/00

§ 1 Versicherte Sachen

1. Versichert sind die im Versicherungsvertrag genann-
ten, im privaten Haushaltsbereich eingesetzten Sa-
chen, wie

a) Anlagen und Geräte der Heimelektronik, z.B.
- Informations- und Kommunikationstechnik (Com-
puter, Telefon, Kopierer) einschließlich der dazu-
gehörigen Betriebssysteme;

- Unterhaltungselektronik (Fernseher, Video, Ste-
reoanlage);

- Foto- und Kameraausrüstung;
b) Anlagen und Geräte der Hauselektronik, z.B.

- Steuerungen und Regelungstechnik (für Heizung,
Hebeanlagen, Markisen, Funkgaragentore);

- Sende- und Empfangstechnik (Satellitenanten-
nen, Hausantennen, Funkgeräte);

- Überwachungs- und Sicherungstechnik (Alarm-
anlage, Brandmeldeanlage, Überwachungskame-
ras);

c) Anlagen und Systeme im Haushaltsbereich, z.B.
- Küchengeräte (Elektroherd inkl. Keramik-Koch-
feld, Mikrowellengerät);

- Reinigungsgeräte (Waschmaschine, Wäsche-
trockner, Staubsauger);

- Kühlgeräte (Kühlschrank, Gefrierschrank, Ge-
friertruhe);

- Messtechnik (Waagen, Messgeräte, medizinische
Messgeräte),

soweit sie elektrisch betrieben werden und im Besitz
des Versicherungsnehmers sind.

2. Nicht versichert sind

a) Werkzeuge und Spielzeug aller Art, Gartengeräte,
Beleuchtungskörper, Taschen- und Armbanduh-
ren, Fahrzeuge aller Art, Modelle und Steuerungen
aus dem Modellbau;

b) Stoffe oder Teile, die während der Lebensdauer der
versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach
ausgewechselt werden müssen, z.B. Sicherungen,
Lichtquellen, Akkus und Batterien, Toner und
Farbkartuschen, Bild- und Tonträger, Kühlmittel;

c) Möbel für Einbaugeräte und/oder Verkleidungs-,
Stütz-, Tragkonstruktionen;

d) Gebäudebestandteile sowie unter Putz verlegte
Kabel und Leitungen;

e) Software, Daten (mit Ausnahme von Betriebssys-
temen).

§ 2 Versicherte Schäden und Gefahren

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für Beschädi-
gung oder Zerstörung (Sachschäden) an versicherten
Sachen durch

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, unsachge-
mäße Handhabung;

b) Vorsatz Dritter, Böswilligkeit Dritter, Sabotage;
c) Sturz, Bruch, Verformung;
d) Erschütterungen, Implosionen;
e) Schmorbrände, Sengen, Glimmen;
f) Wärmestau, Überhitzung, Verschmelzen;

g) Überspannung, Induktion, Elektrosmog (EMV), in-
direkte Blitzeinwirkung, elektrische/magnetische
Felder, Fehlimpedanz, elektrostatische Aufladung,
die von außen auf die versicherte Anlage einwirkt;.

h) Kontaminationen, Korrosion, Verätzen, Verkleben;
i) Spritz-, Plansch- und Reinigungswasser, Aufquel-

len, Kondensation;
j) Unwetter, Überschwemmungen, Hochwasser, Erd-

rutsch
k) Steinschlag, Windböen, Lawinen, Schneedruck.

2. Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden
an versicherten Sachen durch Diebstahl.

3. Soweit im Versicherungsvertrag Deckungsschutz au-
ßerhalb des Versicherungsortes vereinbart ist, leistet
der Versicherer auch Entschädigung für Schäden
durch Einbruchdiebstahl, Raub, Plünderung außer-
halb des Versicherungsortes (Außenversicherung).

§ 3 Nicht versicherte Schäden und Gefahren

1. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen keine Entschädigung für Schäden
durch

a) Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Versiche-
rungsnehmers oder dessen Repräsentanten;

b) Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Erd-
beben oder Kernenergie*;

c) betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte
vorzeitige Abnutzung, Verschleiß oder Alterung;

d) dauernde Einflüsse chemischer, thermischer, me-
chanischer Art, wie z.B. Rost, Kalkablagerung,
Langzeitverschmutzungen;

e) Verkratzen, Verschrammen oder sonstige Einwir-
kungen, die die technische Funktion der versicher-
ten Sache nicht behindern;

f) Brand, Blitzschlag, Explosion, Leitungswasser;
g) Einbruchdiebstahl, Raub, Plünderung (soweit nicht

Versicherungsschutz nach § 2 Nr. 3 vereinbart ist);

2. Im Sinne dieser Bedingungen gilt:

a) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs-
gemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen
hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten
vermag.

b) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines
Blitzes auf Sachen.

c) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben
von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich
verlaufende Kraftäußerung.

d) Leitungswasser ist Wasser, das aus fest verlegten
Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung,
aus sonstigen mit dem Rohrsystem fest verbun-
denen Einrichtungen der Wasserversorgung, aus
Anlagen der Warmwasser- oder Dampfheizung,
aus Sprinkler- oder Berieselungsanlagen bestim-
mungswidrig ausgetreten ist.

e) Einbruchdiebstahl ist das Einbrechen, Einsteigen
oder Eindringen des Diebes mittels falscher oder
gestohlener oder geraubter richtiger Schlüssel
oder anderer Werkzeuge in ein Gebäude oder ei-
nen Raum eines Gebäudes.

*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepuklik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die
Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen
ab.
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f) Raub ist die Anwendung oder Androhung von Ge-
walt gegen den Versicherungsnehmer oder seiner
Vertrauensperson um deren Widerstand gegen die
Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten.

§ 4 Versicherungsort

1. Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des je-
weiligen Versicherungsortes. Versicherungsort ist die
im Versicherungsvertrag bezeichnete Wohnung bzw.
das Grundstück des Versicherungsnehmers.

2. Soweit im Versicherungsvertrag vereinbart, besteht
auch weltweiter Versicherungsschutz außerhalb
der(s) Versicherungsorte(s) (§ 2 Nr. 3).

§ 5 Versicherungssumme, Versicherungswert

1. Die im Versicherungsvertrag für die versicherten
Sachen genannte Versicherungssumme soll der
Summe der Einzel-Versicherungswerte entsprechen.

Der Einzel-Versicherungswert ist der Neuwert der
versicherten Sache.

Der Neuwert umfasst die Kosten, zu denen das Gerät
oder eines gleicher Art und Güte am Bewertungs-
stichtag im neuen und untadeligen Zustand zu be-
schaffen wäre.

2. Ist die Versicherungssumme niedriger als diese
Summe, so liegt Unterversicherung vor (§ 9 Nr. 7).

3. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert der
versicherten Sachen erheblich, so kann sowohl der
Versicherungsnehmer als auch der Versicherer nach
Maßgabe des § 51 VVG die Herabsetzung der Versi-
cherungssumme und der Prämie verlangen.

4. Im Falle einer Doppelversicherung gelten §§ 59 und
60 VVG.

§ 6 Angleichung der Versicherungssumme

1. Jahresmeldung für Veränderungen (Erweiterungen,
Austausch, hinzukommende Anlagen und Geräte)

Der Versicherungsnehmer meldet dem Versicherer
innerhalb von drei Monaten nach Beginn eines jeden
Versicherungsjahres die, aufgrund der im vorherge-
henden Versicherungsjahr eingetretenen Verände-
rungen, erforderliche Anhebung/Reduzierung der
Versicherungssumme. Falls keine Veränderungen
eingetreten sind, ist eine Meldung entbehrlich.

Die Prämie infolge der Anhebung/Reduzierung wird
aus der Differenz zwischen alter und neuer Versiche-
rungssumme ab Beginn des laufenden Versiche-
rungsjahres berechnet.

2. Vorsorgeversicherung

Für die während des jeweiligen Versicherungsjahres
eintretenden Veränderungen (Nr. 1) gilt eine Vorsor-
geversicherung in Höhe von 20 % der zuletzt do-
kumentierten Versicherungssumme vereinbart.

§ 7 Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und Gefahr-
erhöhung

1. Bei Abschluss des Vertrages hat der Versicherungs-
nehmer alle ihm bekannten Umstände, die für die
Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versi-
cherer anzuzeigen.

Bei schuldhafter Verletzung dieser Obliegenheit kann
der Versicherer nach Maßgabe der §§ 16 bis 21 VVG
vom Vertrag zurücktreten und leistungsfrei sein oder
den Versicherungsvertrag nach § 22 VVG anfechten.

2. Nach Antragstellung darf der Versicherungsnehmer
ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrer-
höhung vornehmen oder gestatten.

Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung,
die ihm bekannt wird, dem Versicherer unverzüglich
anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn sie ohne sei-
nen Willen eintritt.

Im übrigen gelten die §§ 23 bis 30 VVG. Danach kann
der Versicherer zur Kündigung berechtigt oder auch
leistungsfrei sein.

§ 8 Prämie (Beitrag), Beginn und Ende der Haftung

1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie bei
Aushändigung des Versicherungsscheines oder im
Fall des Vertragsabschlusses gemäß §§ 5 oder 5 a
VAG nach Ablauf der Widerspruchsfrist zu zahlen,
Folgeprämien am Ersten des Monats, in dem ein
neues Versicherungsjahr beginnt. Die Folgen nicht
rechtzeitiger Zahlung der ersten Prämie ergeben sich
aus § 38 VVG; im übrigen gilt § 39 VVG. Der Versi-
cherer ist bei Verzug berechtigt, Ersatz des Verzugs-
schadens nach § 286 BGB sowie Verzugszinsen nach
§ 288 BGB oder § 352 HGB zu fordern. Rückständige
Folgeprämien dürfen nur innerhalb eines Jahres seit
Ablauf der nach § 39 VVG für sie gesetzten Zah-
lungsfrist eingezogen werden.

2. Die Haftung des Versicherers beginnt mit dem ver-
einbarten Zeitpunkt, und zwar auch dann, wenn zur
Prämienzahlung erst später aufgefordert, die Prämie
aber unverzüglich gezahlt wird. Ist dem Versiche-
rungsnehmer bei Antragstellung bekannt, dass ein
Versicherungsfall bereits eingetreten ist, so entfällt
hierfür die Haftung.

3. Die Haftung des Versicherers endet mit dem verein-
barten Zeitpunkt. Versicherungsverträge von minde-
stens einjähriger Dauer verlängern sich von Jahr zu
Jahr, wenn sie nicht spätestens drei Monate vor Ab-
lauf schriftlich gekündigt werden.

4. Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der
Vertragszeit oder wird es nach Beginn rückwirkend
aufgehoben oder ist es von Anfang an nichtig, so ge-
bührt dem Versicherer Prämie oder Geschäftsgebühr
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (z.B.
§§ 40, 68 VVG).

Kündigt nach Eintritt eines Versicherungsfalles (§ 12
Nr. 2) der Versicherungsnehmer, so gebührt dem
Versicherer die Prämie für das laufende Versiche-
rungsjahr. Kündigt der Versicherer, so hat er die
Prämie für das laufende Versicherungsjahr nach dem
Verhältnis der noch nicht abgelaufenen zu der ge-
samten Zeit des Versicherungsjahres zurückzu-
zahlen.

§ 9 Entschädigungsleistung; Unterversicherung

1. Der Versicherer ersetzt die für die Wiederbeschaf-
fung oder Wiederherstellung der beschädigten Sache
am Schadentag notwendigen Kosten. Bis zur Vollen-
dung des dritten Jahres nach der Erstanschaffung ist
die Entschädigungsleistung der Neuwert gemäß § 5.
Danach reduziert sich die Entschädigungsleistung um
jährlich 20 % des Neuwertes bis auf 40 % des Neu-
wertes. Entschädigt wird jedoch mindestens der
Zeitwert gemäß Nr. 3.

2. Abweichend von Nr. 1 ist die Entschädigungsleistung
auf den Zeitwert begrenzt, wenn die Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung unterbleibt.

3. Zeitwert ist der Versicherungswert gemäß § 5 Nr.1
unter Berücksichtigung eines Abzugs entsprechend
dem technischen Zustand der Sache unmittelbar vor
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Eintritt des Versicherungsfalles, insbesondere für Al-
ter und Abnutzung.

4. Zusätzlich zu Leistungen nach Nr. 1 werden auch
notwendige Kosten für Entsorgung und Dekontami-
nation sowie für die Bereitstellung eines Provisori-
ums bis zu der im Versicherungsschein genannten
Entschädigungsgrenze ersetzt.

5. Entschädigungsleistungen sind insgesamt je Versi-
cherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt,
soweit nicht nach Nr. 4 zusätzlicher Ersatz bean-
sprucht werden kann, und werden je Versicherungs-
fall um die im Versicherungsschein genannte, zum
Schadenzeitpunkt gültige Selbstbeteiligung gekürzt.

Für vom Hauptwohnsitz abweichende Versiche-
rungsorte sowie für die Außenversicherung (§ 2 Nr.
3) gilt je Versicherungsfall die im Versicherungs-
schein genannte Entschädigungsgrenze.

6. Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

a) Kosten, die auch dann entstanden wären, wenn der
Schaden nicht eingetreten wäre (z.B. für Wartung);

b) zusätzliche Kosten, die dadurch entstehen, dass
anlässlich eines Versicherungsfalles Änderungen
oder Verbesserungen vorgenommen werden;

c) Kosten, die nach Art oder Höhe in der Versiche-
rungssumme nicht enthalten sind;

d) Vermögensschäden, insbesondere nicht für Ver-
tragsstrafen, Schadenersatzleistungen an Dritte
und Nutzungsausfall versicherter Sachen.

7. Ist bei Eintritt des Versicherungsfalles die Versiche-
rungssumme für die versicherten Sachen niedriger
als der für diesen Zeitpunkt zu ermittelnde Versiche-
rungswert (Unterversicherung), so wird der Teil des
gemäß Nrn. 1 bis 5 ermittelten Betrages ersetzt, der
sich zu dem ganzen Betrag verhält wie die Versiche-
rungssumme zum Versicherungswert.

§ 10 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versi-
cherungsfall

1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Ver-
sicherungsfalles

a) den Schaden dem Versicherer unverzüglich
schriftlich - darüber hinaus nach Möglichkeit auch
fernmündlich oder per Fax - anzuzeigen; Schäden
durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder
Plünderung (§ 3 Nr. 2) hat er darüber hinaus un-
verzüglich der zuständigen Polizeidienststelle an-
zuzeigen und dort unverzüglich ein Verzeichnis der
abhanden gekommenen Sachen einzureichen,

b) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder
zu mindern und dabei die Weisungen des Versi-
cherers zu befolgen; er hat, soweit die Umstände
es gestatten, solche Weisungen einzuholen;

c) dem Versicherer auf dessen Verlangen im Rahmen
des Zumutbaren jede Untersuchung über Ursache
und Höhe des Schadens und über den Umfang sei-
ner Entschädigungspflicht zu gestatten, jede hierzu
dienliche Auskunft - auf Verlangen schriftlich - zu
erteilen und die erforderlichen Belege beizu-
bringen;

d) die beschädigten Teile bis zum Abschluss der
Schadenregulierung aufzubewahren.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorste-
henden Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach
Maßgabe der §§ 6 und 62 VVG von der Entschädi-
gungspflicht frei. Dies gilt nicht, wenn nur die fern-
mündliche oder fernschriftliche Anzeige gemäß Nr. 1
a unterbleibt.

3. Hatte eine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung Ein-
fluss weder auf die Feststellung des Versicherungs-
falls noch auf die Feststellung oder den Umfang der
Entschädigung, so entfällt die Leistungsfreiheit ge-
mäß Nr. 2, wenn die Verletzung nicht geeignet war,
die Interessen des Versicherers ernsthaft zu beein-
trächtigen, und wenn außerdem den Versicherungs-
nehmer kein erhebliches Verschulden trifft.

§ 11 Besondere Verwirkungsgründe

1. Versucht der Versicherungsnehmer, den Versicherer
arglistig über Tatsachen zu täuschen, die für den
Grund oder für die Höhe der Entschädigung von Be-
deutung sind, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei.

Ist eine Täuschung gemäß Abs. 1 durch rechtskräf-
tiges Strafurteil wegen Betruges oder Betrugsver-
suchs festgestellt, so gelten die Voraussetzungen von
Abs. 1 als bewiesen.

2. Wird der Anspruch auf die Entschädigung nicht in-
nerhalb einer Frist von sechs Monaten gerichtlich
geltend gemacht, nachdem ihn der Versicherer unter
Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen
Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat, so ist der Ver-
sicherer von der Entschädigungspflicht frei.

§ 12 Zahlung der Entschädigung

1. Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde
und der Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung
der Entschädigung binnen zwei Wochen zu erfolgen.
Jedoch kann einen Monat nach Anzeige des Scha-
dens als Abschlagszahlung der Betrag beansprucht
werden, der nach Lage der Sache mindestens zu
zahlen ist.

2. Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens mit
1 % unter dem Basiszinssatz aufgrund Artikel 1 Eu-
ro-Einführungsgesetz zu verzinsen, mindestens je-
doch mit 4 % und höchstens mit 6 % pro Jahr, soweit
nicht aus anderen Gründen ein höherer Zins zu ent-
richten ist.

Die Verzinsung entfällt, soweit die Entschädigung in-
nerhalb eines Monats seit Anzeige des Schadens ge-
zahlt wird. Zinsen werden erst fällig, wenn die Ent-
schädigung fällig ist.

3. Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagszahlung
und der Beginn der Verzinsung verschieben sich um
den Zeitraum, um den die Feststellung der Leis-
tungspflicht des Versicherers dem Grunde oder der
Höhe nach durch Verschulden des Versicherungs-
nehmers verzögert wurde.

4. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, so-
lange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versi-
cherungsnehmers bestehen;

b) gegen den Versicherungsnehmer aus Anlass des
Versicherungsfalles ein behördliches oder straf-
rechtliches Verfahren läuft.

5. Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur
mit Zustimmung des Versicherers abgetreten wer-
den. Die Zustimmung muss erteilt werden, wenn der
Versicherungsnehmer sie aus wichtigem Grund ver-
langt.

§ 13 Wieder herbeigeschaffte Sachen

1. Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen
(§ 2 Nr. 2, 3) ermittelt, so hat der Versicherungs-
nehmer dies dem Versicherer unverzüglich schriftlich
anzuzeigen.
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2. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer ab-
handen gekommenen Sache (§ 2 Nr. 2,3) zurücker-
langt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung
gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer
die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache
dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versi-
cherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von
zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Auf-
forderung des Versicherers auszuüben; nach frucht-
losem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den
Versicherer über.

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es
gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Möglich-
keit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.

§ 14 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall

1. Die Versicherungssummen vermindern sich nicht
dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird.

2. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann der
Versicherer oder der Versicherungsnehmer den Ver-
sicherungsvertrag kündigen.

Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss
spätestens einen Monat nach Auszahlung der Ent-
schädigung zugehen.

Das Kündigungsrecht besteht auch, wenn die Ent-
schädigung aus Gründen abgelehnt wird, die den
Eintritt des Versicherungsfalls unberührt lassen.

Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann bestim-
men, dass seine Kündigung sofort oder zu einem an-
deren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens zum
Schluss des laufenden Versicherungsjahres.

§ 15 Schriftliche Form; Zurückweisung von Kündigungen

1. Anzeigen und Erklärungen bedürfen der Schriftform.

2. Ist eine Kündigung des Versicherungsnehmers un-
wirksam, ohne dass dies auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruht, so wird die Kündigung wirk-
sam, falls der Versicherer sie nicht unverzüglich zu-
rückweist.

§ 16 Gerichtsstand

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten
die inländischen Gerichtsstände gemäß §§ 13, 17, 21,
29 ZPO und § 48 VVG.

§ 17 Schlussbestimmung

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Ab-
weichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen
Vorschriften. Dies gilt insbesondere für die im An-
hang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die nach
Maßgabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des
Versicherungsvertrages sind.

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem Bürgerlichen Gesetzbuch
(BGB), dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Zivilprozessordnung (ZPO)

VVG

Billigungsklausel und Widerspruchsrecht
§ 5 (1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem
Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen ab, so gilt die
Abweichung als genehmigt, wenn der Versicherungs-
nehmer nicht innerhalb eines Monats nach Empfang des
Versicherungsscheins schriftlich widerspricht.
(2) Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen,
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer bei Aus-
händigung des Versicherungsscheins darauf hingewiesen
hat, daß Abweichungen als genehmigt gelten, wenn der
Versicherungsnehmer nicht innerhalb eine Monats nach
Empfang des Versicherungsscheins schriftlich wider-
spricht. Der Hinweis hat durch besondere schriftliche Mit-
teilung oder durch einen auffälligen Vermerk in dem Versi-
cherungsschein, der aus dem übrigen Inhalt des Versiche-
rungsscheins hervorgehoben ist, zu geschehen; auf die
einzelnen Abweichungen ist besonders aufmerksam zu
machen.
(3) Hat der Versicherer den Vorschriften des Absatzes 2
nicht entsprochen, so ist die Abweichung für den Versi-
cherungsnehmer unverbindlich und der Inhalt des Versi-
cherungsantrags insoweit als vereinbart anzusehen.
(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungs-
nehmer darauf verzichtet, den Vertrag wegen Irrtums an-
zufechten, ist unwirksam.

§ 5 a (1) Hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer bei
Antragstellung die Versicherungsbedingungen nicht über-
geben oder eine Verbraucherinformation nach
§ 10 a des Versicherungsaufsichtsgesetzes unterlassen, so
gilt der Vertrag auf der Grundlage des Versicherungs-
scheins, der Versicherungsbedingungen und der weiteren
für den Vertragsinhalt maßgeblichen Verbraucherinforma-
tion als abgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach Überlassung der
Unterlagen schriftlich widerspricht. Satz 1 ist nicht auf
Versicherungsverträge bei Pensionskassen anzuwenden,
die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen. § 5 bleibt
unberührt.
(2) Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem Versiche-
rungsnehmer der Versicherungsschein und die Unterlagen
nach Absatz 1 vollständig vorliegen und der Versiche-
rungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungsscheins
schriftlich, in drucktechnisch deutlicher Form über das Wi-
derspruchsrecht, den Fristbeginn und die Dauer belehrt
worden ist. Der Nachweis über den Zugang zu Unterlagen
obliegt dem Versicherer. Zur Wahrung der Frist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Abweichend
von Satz 1 erlischt das Recht zum Widerspruch jedoch ein
Jahr nach Zahlung der ersten Prämie.
(3) Gewährt der Versicherer auf besonderen Antrag des
Versicherungsnehmers sofortigen Versicherungsschutz, so
kann der Verzicht auf Überlassung der Versicherungsbe-
dingungen und der Verbraucherinformation bei Vertrags-
schluß vereinbart werden. Die Unterlagen sind dem Versi-
cherungsnehmer auf Anforderung, spätestens mit dem
Versicherungsschein zu überlassen. Wenn der Versiche-
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rungsvertrag sofortigen Versicherungsschutz gewährt, hat
der Versicherungsnehmer insoweit kein Widerspruchs-
recht nach Absatz 1.

Obliegenheiten
§ 6. (1) Ist im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung einer
Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalls
dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die
vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als
eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann
den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der
Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, daß die Verletzung
als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versi-
cherer innerhalb eines Monats nicht, so kann er sich auf die
vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.
(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Versiche-
rungsnehmer zum Zweck der Verminderung der Gefahr
oder der Verhütung einer Gefahrerhöhung dem Versiche-
rer gegenüber zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer
auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn
die Verletzung keinen Einfluß auf den Eintritt des Versi-
cherungsfalls oder den Umfang der ihm obliegenden Leis-
tung gehabt hat.
(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß eine
Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versi-
cherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist,
so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt der
Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als die Ver-
letzung Einfluß weder auf die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der
dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.
(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei
Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt
sein soll, ist unwirksam.

Stillschweigende Verlängerung; dauernde Versicherung;
Kündigung; Widerruf
§ 8. (1) Eine Vereinbarung, nach welcher ein Versiche-
rungsverhältnis als stillschweigend verlängert gilt, wenn
es nicht vor dem Ablaufe der Vertragszeit gekündigt wird,
ist insoweit nichtig, als sich die jedesmalige Verlängerung
auf mehr als ein Jahr erstrecken soll.
(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit
eingegangen (dauernde Versicherung), so kann es von
beiden Teilen nur für den Schluß der laufenden Versiche-
rungsperiode gekündigt werden. Die Kündigungsfrist muß
für beide Teile gleich sein und darf nicht weniger als einen
Monat, nicht mehr als drei Monate betragen. Auf das Kün-
digungsrecht können die Parteien in gegenseitigem Ein-
verständnis bis zur Dauer von zwei Jahren verzichten.
(3) Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von
mehr als fünf Jahren eingegangen worden ist, kann zum
Ende des fünften oder jedes darauf folgenden Jahres unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.
Satz 1 gilt nicht für die Lebens- und Krankenversicherung.
(4) Wird mit Ausnahme der Lebensversicherung ein Versi-
cherungsverhältnis mit einer längeren Laufzeit als einem
Jahr geschlossen, so kann der Versicherungsnehmer in-
nerhalb einer Frist von vierzehn Tagen ab Unterzeichnung
des Versicherungsantrages seine auf den Vertragsab-
schluß gerichtete Willenserklärung schriftlich widerrufen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerrufs. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn der
Versicherer den Versicherungsnehmer über sein Wider-
rufsrecht belehrt und der Versicherungsnehmer die Beleh-
rung durch Unterschrift bestätigt hat. Unterbleibt die Be-
lehrung, so erlischt das Widerrufsrecht einen Monat nach

Zahlung der ersten Prämie. Das Widerrufsrecht besteht
nicht, wenn und soweit der Versicherer auf Wunsch des
Versicherungsnehmers sofortigen Versicherungsschutz
gewährt oder wenn die Versicherung nach dem Inhalt des
Antrags für die bereits ausgeübte gewerbliche oder selb-
ständige berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers
bestimmt ist.
(5) Der Absatz 4 findet keine Anwendung, soweit der Ver-
sicherungsnehmer ein Widerspruchsrecht nach § 5 a hat.

Verjährung; Klagefrist
§ 12. (1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag
verjähren in zwei Jahren, bei der Lebensversicherung in
fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluß des
Jahres, in welchem die Leistung verlangt werden kann.
(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem
Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjährung bis
zum Eingang der schriftlichen Entscheidung des Versiche-
rers gehemmt.
(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb
von sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht wird. Die
Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versi-
cherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch un-
ter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen
Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat.

Anzeige von Gefahrumständen bei Vertragsschluß
§ 16. (1) Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung
des Vertrags alle ihm bekannten Umstände, die für die
Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer
anzuzeigen. Erheblich sind die Gefahrumstände, die ge-
eignet sind, auf den Entschluß des Versicherers, den Ver-
trag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzu-
schließen, einen Einfluß auszuüben. Ein Umstand, nach
welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich ge-
fragt hat, gilt im Zweifel als erheblich.
(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erhebli-
chen Umstandes unterblieben, so kann der Versicherer von
dem Vertrage zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die An-
zeige eines erheblichen Umstandes deshalb unterblieben
ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des
Umstandes arglistig entzogen hat.
(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer
den nicht angezeigten Umstand kannte oder wenn die An-
zeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers un-
terblieben ist.
§ 17. (1) Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann
zurücktreten, wenn über einen erheblichen Umstand eine
unrichtige Anzeige gemacht worden ist.
(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit
dem Versicherer bekannt war oder die Anzeige ohne Ver-
schulden des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht
worden ist.
§ 18. Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände
an der Hand schriftlicher von dem Versicherer gestellter
Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen unter-
bliebener Anzeige eines Umstandes, nach welchem nicht
ausdrücklich gefragt worden ist, nur im Falle arglistiger
Verschweigung zurücktreten.
§ 19. Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder
von einem Vertreter ohne Vertretungsmacht geschlossen,
so kommt für das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht nur
die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern auch
die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers in
Betracht. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, daß
die Anzeige eines erheblichen Umstandes ohne Verschul-
den unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur berufen,
wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschul-
den zur Last fällt.
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§ 20. (1) Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats er-
folgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kennt-
nis erlangt.
(2) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem
Versicherungsnehmer. Im Falle des Rücktritts sind, soweit
dieses Gesetz nicht in Ansehung der Prämie ein anderes
bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die empfan-
genen Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist
von der Zeit des Empfanges an zu verzinsen.
§ 21. Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versiche-
rungsfall eingetreten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur
Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in An-
sehung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Ein-
fluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den
Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.
§ 22. (Täuschungsanfechtung) Das Recht des Versicherers,
den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Gefahren-
umstände anzufechten, bleibt unberührt.
§ 23. (1) Nach dem Abschluß des Vertrags darf der Versi-
cherungsnehmer nicht ohne Einwilligung des Versicherers
eine Erhöhung der Gefahr vornehmen oder deren Vor-
nahme durch einen Dritten gestatten.
(2) Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, daß
durch eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers
vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr er-
höht ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich Anzeige
zu machen.
§ 24. (1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift
des § 23 Abs. 1, so kann der Versicherer das Versiche-
rungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf einem Verschul-
den des Versicherungsnehmers, so braucht dieser die
Kündigung erst mit dem Ablauf eines Monats gegen sich
gelten zu lassen.
(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in wel-
chem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr
Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wiederhergestellt
ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.
§ 25. (1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der
Vorschrift des § 23 Abs. 1 von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, wenn der Versicherungsfall nach der Erhöhung
der Gefahr eintritt.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen,
wenn die Verletzung nicht auf einem Verschulden des Ver-
sicherungsnehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch
auch in diesem Falle von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn die in § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht
unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfall spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt, in welchem die
Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, eintritt,
es sei denn, daß ihm in diesem Zeitpunkt die Erhöhung der
Gefahr bekannt war.
(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt
auch dann bestehen, wenn zur Zeit des Eintritts des Versi-
cherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn
die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluß auf den Eintritt des
Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des
Versicherers gehabt hat.
§ 26. Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 finden keine Anwen-
dung, wenn der Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der
Gefahr durch das Interesse des Versicherers oder durch
ein Ereignis, für welches der Versicherer haftet, oder durch
ein Gebot der Menschlichkeit veranlaßt wird.
§ 27. (1) Tritt nach dem Abschluß des Vertrags eine Erhö-
hung der Gefahr unabhängig von dem Willen des Versi-
cherungsnehmers ein, so ist der Versicherer berechtigt,
das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kün-

digungsfrist von einem Monat zu kündigen. Die Vor-
schriften des § 24 Abs. 2 finden Anwendung.
(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhö-
hung der Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer unver-
züglich Anzeige zu machen.
§ 28. (1) Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht
unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in wel-
chem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen,
wenn ihm die Erhöhung der Gefahr in dem Zeitpunkte be-
kannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versi-
cherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist
oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluß auf den
Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der
Leistung des Versicherers gehabt hat.
§ 29. Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht
in Betracht. Eine Gefahrerhöhung kommt auch dann nicht
in Betracht, wenn nach den Umständen als vereinbart an-
zusehen ist, daß das Versicherungsverhältnis durch die
Gefahrerhöhung nicht berührt werden soll.
§ 29 a. Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 finden auch An-
wendung auf eine in der Zeit zwischen Stellung und An-
nahme des Versicherungsantrags eingetretene Gefahrer-
höhung, die dem Versicherer bei der Annahme des Antrags
nicht bekannt war.
§ 30. (1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der
Versicherer nach den Vorschriften dieses Titels zum Rück-
tritt oder zur Kündigung berechtigt ist, in Ansehung eines
Teiles der Gegenstände oder Personen vor, auf welche sich
die Versicherung bezieht, so steht dem Versicherer das
Recht des Rücktritts oder der Kündigung für den übrigen
Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, daß für diesen allein der
Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bestimmungen
nicht geschlossen haben würde.
(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktritts
oder der Kündigung in Ansehung eines Teiles der Gegen-
stände oder Personen Gebrauch, so ist der Versicherungs-
nehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis in Anse-
hung des übrigen Teiles zu kündigen; die Kündigung kann
nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluß der Ver-
sicherungsperiode geschehen, in welcher der Rücktritt des
Versicherers oder seine Kündigung wirksam wird.
(3) Liegen in Ansehung eines Teils der Gegenstände oder
Personen, auf welche sich die Versicherung bezieht, die
Voraussetzungen vor, unter denen der Versicherer wegen
einer Verletzung der Vorschriften über die Gefahrerhöhung
von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, so findet auf die
Befreiung die Vorschrift des Abs. 1 entsprechende Anwen-
dung.

Prämie
§ 38. (1) Wird die erste oder einmalige Prämie nicht recht-
zeitig gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung
nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrage zurückzutreten.
Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht
innerhalb von drei Monaten vom Fälligkeitstag an gericht-
lich geltend gemacht wird.
(2) Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungs-
falls noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei.
§ 39. (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt,
so kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf
dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von minde-
stens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt
eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei
sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2, 3 mit
dem Ablaufe der Frist verbunden sind. Eine Fristbestim-
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mung, die ohne Beachtung dieser Vorschriften erfolgt, ist
unwirksam.
(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein
und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit
der Zahlung der Prämie oder der geschuldeten Zinsen oder
Kosten im Verzug, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei.
(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist, wenn
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist,
das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist kündigen. Die Kündigung kann bereits bei der
Bestimmung der Zahlungsfrist dergestalt erfolgen, daß sie
mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungs-
nehmer in diesem Zeitpunkte mit der Zahlung im Verzug
ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung
ausdrücklich hinzuweisen. Die Wirkungen der Kündigung
fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines
Monats nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit
der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb ei-
nes Monats nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung
nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits einge-
treten ist.
(4) Soweit die in Abs. 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen davon
abhängen, daß Zinsen oder Kosten nicht gezahlt worden
sind, treten sie nur ein, wenn die Fristbestimmung die Höhe
der Zinsen oder den Betrag der Kosten angibt.
§ 40. (1) Wird das Versicherungsverhältnis wegen Verlet-
zung einer Obliegenheit oder wegen Gefahrerhöhung auf
Grund der Vorschriften des zweiten Titels durch Kündigung
oder Rücktritt aufgehoben oder wird der Versicherungs-
vertrag durch den Versicherer angefochten, so gebührt
dem Versicherer gleichwohl die Prämie bis zum Schluß der
Versicherungsperiode, in der er von der Verletzung der
Obliegenheit, der Gefahrerhöhung oder von dem Anfech-
tungsgrund Kenntnis erlangt hat. Wird die Kündigung erst
in der folgenden Versicherungsperiode wirksam, so ge-
bührt ihm die Prämie bis zur Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses.
(2) Wird das Versicherungsverhältnis wegen nicht recht-
zeitiger Zahlung der Prämie nach § 39 gekündigt, so ge-
bührt dem Versicherer die Prämie bis zur Beendigung der
laufenden Versicherungsperiode. Tritt der Versicherer
nach § 38 Abs. 1 zurück, so kann er nur eine angemessene
Geschäftsgebühr verlangen.
(3) Endigt das Versicherungsverhältnis nach § 13 oder wird
es vom Versicherer auf Grund einer Vereinbarung nach
§ 14 gekündigt, so kann der Versicherungsnehmer den auf
die Zeit nach der Beendigung des Versicherungsverhält-
nisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für
diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.

Nicht ausschließbarer Gerichtsstand der Agentur
§ 48. (1) Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt
oder abgeschlossen, so ist für Klagen, die aus dem Versi-
cherungsverhältnis gegen den Versicherer erhoben wer-
den, das Gericht des Ortes zuständig, wo der Agent zur Zeit
der Vermittlung oder Schließung seine gewerbliche Nie-
derlassung oder in Ermangelung einer gewerblichen Nie-
derlassung seinen Wohnsitz hatte.

(2) Die nach Abs.1 begründete Zuständigkeit kann durch
Vereinbarung nicht ausgeschlossen werden.

Überversicherung
§ 51. (1) Ergibt sich, daß die Versicherungssumme den Wert
des versicherten Interesses (Versicherungswert) erheblich
übersteigt, so kann sowohl der Versicherer als auch der
Versicherungsnehmer verlangen, daß zur Beseitigung der
Überversicherung die Versicherungssumme, unter ver-
hältnismäßiger Minderung der Prämie, mit sofortiger Wir-
kung, herabgesetzt wird.

(2) Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder
durch eine behördliche Maßnahme aus Anlaß eines Krie-
ges verursacht oder ist sie die unvermeidliche Folge eines
Krieges, so kann der Versicherungsnehmer das Verlangen
nach Abs. 1 mit Wirkung vom Eintritt der Überversicherung
abstellen.
(3) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der
Absicht, sich aus der Überversicherung einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist der Vertrag
nichtig; dem Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der
Schließung des Vertrages von der Nichtigkeit Kenntnis
hatte, die Prämie bis zum Schlusse der Versicherungs-
periode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.

Schaden als Höchstgrenze
§ 55. Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungs-
summe höher ist als der Versicherungswert zur Zeit des
Eintritts des Versicherungsfalls, nicht verpflichtet, dem
Versicherungsnehmer mehr als den Betrag des Schadens
zu ersetzen.

Unterversicherung
§ 56. Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versi-
cherungswert zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls
(Unterversicherung), so haftet der Versicherer für den
Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungs-
summe zu diesem Werte.

Nebenversicherung
§ 58. (1) Wer für ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei
mehreren Versicherern Versicherung nimmt, hat jedem
Versicherer von der anderen Versicherung unverzüglich
Mitteilung zu machen.
(2) In der Mitteilung ist der Versicherer, bei welchem die
andere Versicherung genommen worden ist, zu bezeichnen
und die Versicherungssumme anzugeben.

Doppelversicherung
§ 59. (1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei meh-
reren Versicherern versichert und übersteigen die Versi-
cherungssummen zusammen den Versicherungswert oder
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschä-
digungen, die von jedem einzelnen Versicherer ohne Be-
stehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den
Gesamtschaden (Doppelversicherung), so sind die Versi-
cherer in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, daß
dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den Be-
trag haftet, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag ob-
liegt, der Versicherungsnehmer aber im ganzen nicht mehr
als den Betrag des Schadens verlangen kann.
(2) Die Versicherer sind im Verhältnisse zueinander zu
Anteilen nach Maßgabe der Beträge verpflichtet, deren
Zahlung ihnen dem Versicherungsnehmer gegenüber ver-
tragsmäßig obliegt. Findet auf eine der Versicherungen
ausländisches Recht Anwendung, so kann der Versicherer,
für den das ausländische Recht gilt, gegen den anderen
Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend
machen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgebenden
Recht zur Ausgleichung verpflichtet ist.
(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung
in der Absicht genommen, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist jeder in die-
ser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem Versicherer
gebührt, sofern er nicht bei der Schließung des Vertrags
von der Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis zum
Schluß der Versicherungsperiode, in welcher er diese
Kenntnis erlangt.
§ 60. (1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch
welchen die Doppelversicherung entstanden ist, ohne
Kenntnis von dem Entstehen der Doppelversicherung ge-
schlossen, so kann er verlangen, daß der später geschlos-
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sene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme
unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den
Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versi-
cherung nicht gedeckt ist.
(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch
entstanden ist, daß nach Abschluß der mehreren Versi-
cherungen der Versicherungswert gesunken ist. Sind je-
doch in diesem Falle die mehreren Versicherungen gleich-
zeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen
worden, so kann der Versicherungsnehmer nur verhältnis-
mäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und Prä-
mien verlangen.
(3) Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem
Ablauf der Versicherungsperiode wirksam, in der sie ver-
langt wird. Das Recht, die Aufhebung oder die Herabset-
zung zu verlangen, erlischt, wenn der Versicherungs-
nehmer es nicht unverzüglich geltend macht, nachdem er
von der Doppelversicherung Kenntnis erlangt hat.

Schuldhafte Herbeiführung des Versicherungsfalls
§ 61. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeiführt.

Rettungspflicht
§ 62. (1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem
Eintritt des Versicherungsfalls nach Möglichkeit für die
Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und
dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat,
wenn die Umstände es gestatten, solche Weisungen ein-
zuholen. Sind mehrere Versicherer beteiligt und sind von
ihnen entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat der
Versicherungsnehmer nach eigenem pflichtmäßigen Er-
messen zu handeln.
(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten
verletzt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei, es sei denn, daß die Verletzung weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grob-
fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung
insoweit verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch
bei gehöriger Erfüllung der Obliegenheiten nicht geringer
gewesen wäre.

Kosten der Schadenermittlung
§ 66. (1) Der Versicherer hat die Kosten, welche durch die
Ermittlung und Feststellung des ihm zur Last fallenden
Schadens entstehen, dem Versicherungsnehmer insoweit
zu erstatten, als ihre Aufwendung den Umständen nach
geboten war.
(2) Die Kosten, welche dem Versicherungsnehmer durch
die Zuziehung eines Sachverständigen oder eines Bei-
standes entstehen, hat der Versicherer nicht zu erstatten,
es sei denn, daß der Versicherungsnehmer nach dem Ver-
trage zu der Zuziehung verpflichtet war.
(3) Bei einer Unterversicherung sind die dem Versicherer
zur Last fallenden Kosten nur nach dem in den §§ 56, 57
bezeichneten Verhältnisse zu erstatten.

Übergang von Ersatzansprüchen
§ 67. (1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf
Ersatz des Schadens gegen einen Dritten zu, so geht der
Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem
Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang
kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers gel-
tend gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer sei-
nen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung
des Anspruchs dienendes Recht auf, so wird der Versiche-
rer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem
Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können.
(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft

lebenden Familienangehörigen, so ist der Übergang aus-
geschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der
Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat.

Interessemangel
§ 68. (1) Besteht das versicherte Interesse bei dem Beginn
der Versicherung nicht oder gelangt, falls die Versicherung
für ein künftiges Unternehmen oder sonst für ein künftiges
Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur Entste-
hung, so ist der Versicherungsnehmer von der Verpflich-
tung zur Zahlung der Prämie frei; der Versicherer kann eine
angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer die Prämie,
die er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur
bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem
der Versicherer von dem Wegfall des Interesses Kenntnis
erlangt.
(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine
behördliche Maßnahme aus Anlaß eines Krieges weg oder
ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge
eines Krieges, so gebührt dem Versicherer nur der Teil der
Prämie, welcher der Dauer der Gefahrtragung entspricht.
(4) Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Versiche-
rungsfall eingetreten ist, so gebührt dem Versicherer die
Prämie für die laufende Versicherungsperiode.

Veräußerung der versicherten Sache
§ 69. (1) Wird die versicherte Sache von dem Versiche-
rungsnehmer veräußert, so tritt an Stelle des Veräußerers
der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums
aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte
und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.
(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintritts
laufende Versicherungsperiode entfällt, haften der Ver-
äußerer und der Erwerber als Gesamtschuldner.
(3) Der Versicherer hat in Ansehung der durch das Versi-
cherungsverhältnis gegen ihn begründeten Forderungen
die Veräußerung erst dann gegen sich gelten zu lassen,
wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die Vorschriften der
§§ 406 bis 408 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden ent-
sprechende Anwendung.
§ 70. (1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt,
wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von der Veräuße-
rung Kenntnis erlangt.
(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhält-
nis zu kündigen; die Kündigung kann nur mit sofortiger
Wirkung oder auf den Schluß der laufenden Versiche-
rungsperiode erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt,
wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb
ausgeübt wird; hatte der Erwerber von der Versicherung
keine Kenntnis, so bleibt das Kündigungsrecht bis zum
Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen, in
welchem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis er-
langt.
(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser
Vorschriften gekündigt, so hat der Veräußerer dem Versi-
cherer die Prämie zu zahlen, jedoch nicht über die zur Zeit
der Beendigung des Versicherungsverhältnisses laufende
Versicherungsperiode hinaus; eine Haftung des Erwerbers
für die Prämie findet in diesen Fällen nicht statt.
§ 71. (1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich
anzuzeigen. Wird die Anzeige weder von dem Erwerber
noch von dem Veräußerer unverzüglich gemacht, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn
der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem
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Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer
hätte zugehen müssen.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt
bestehen, wenn ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkte
bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versi-
cherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist.

Gleichstellung des Versicherten mit dem Versicherungs-
nehmer
§ 79. (1) Soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes die
Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers
von rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei der Versicherung
für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten
des Versicherten in Betracht.
(2) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist
oder eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versiche-
rungsnehmers nicht tunlich war.
(3) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag
des Versicherten geschlossen und bei der Schließung den
Mangel des Auftrags dem Versicherer nicht angezeigt, so
braucht dieser den Einwand, daß der Vertrag ohne Wissen
des Versicherten geschlossen ist, nicht gegen sich gelten
zu lassen.

BGB

Verzugsschaden
§ 286 (1) Der Schuldner hat dem Gläubiger den durch den
Verzug entstehenden Schaden zu ersetzen.
(2) Hat die Leistung infolge des Verzugs für den Gläubiger
kein Interesse, so kann dieser unter Ablehnung der Leis-
tung Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Die
für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden Vor-
schriften der §§ 346 bis 356 finden entsprechende Anwen-
dung.

Verzugszinsen
§ 288 (1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs mit vier
vom Hundert für das Jahr zu verzinsen. Kann der Gläubiger
aus einem anderen Rechtsgrunde höhere Zinsen verlan-
gen, so sind diese fortzuentrichten.
(2) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht
ausgeschlossen.

HGB

Gesetzlicher Zinssatz
§ 352 (1) Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Einschluß
der Verzugszinsen, ist bei beiderseitigen Handelsge-
schäften fünf vom Hundert für das Jahr. Das gleiche gilt,
wenn für eine Schuld aus einem solchen Handelsgeschäfte
Zinsen ohne Bestimmung des Zinsfußes versprochen sind.
(2) Ist in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung
von Zinsen ohne Bestimmung der Höhe ausgesprochen, so
sind darunter Zinsen zu fünf vom Hundert für das Jahr zu
verstehen.

ZPO

Allgemeiner Gerichtsstand des Wohnsitzes
§ 13 Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch
den Wohnsitz bestimmt.

Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen usw.
§ 17 (1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der
Korporationen sowie derjenigen Gesellschaften, Genos-
senschaften oder anderen Vereine und derjenigen Stif-
tungen, Anstalten und Vermögensmassen, die als solche
verklagt werden können, wird durch ihren Sitz bestimmt.
Als Sitz gilt, wenn sich nichts anderes ergibt, der Ort, wo
die Verwaltung geführt wird.
(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand
bei dem Gericht, in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Be-
hörden, wenn sie als solche verklagt werden können, bei
dem Gericht ihres Amtssitzes.
(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen
bestimmten Gerichtsstand ist ein durch Statut oder in an-
derer Weise besonders geregelter Gerichtsstand zulässig.

Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung
§ 21 Hat jemand zum Betriebe einer Fabrik, einer Handlung
oder eines anderen Gewerbes eine Niederlassung, von der
aus unmittelbar Geschäfte geschlossen werden, so können
gegen ihn alle Klagen, die auf den Geschäftsbetrieb der
Niederlassung Bezughaben, bei dem Gericht des Ortes er-
hoben werden, wo die Niederlassung sich befindet.
(2) Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen
gegen Personen begründet, die ein mit Wohn- und Wirt-
schaftsgebäuden versehenes Gut als Eigentümer, Nutz-
nießer oder Pächter bewirtschaften, soweit diese Klagen
die auf die Bewirtschaftung des Gutes sich beziehenden
Rechtsverhältnisse betreffen.

Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsortes
§ 29 (1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis
und über dessen Bestehen ist das Gericht des Ortes zu-
ständig, an dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist.
(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die
Zuständigkeit nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute,
die nicht zu den in § 4 des Handelsgesetzbuches bezeich-
neten Gewerbebetreibenden gehören, juristische Personen
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sonder-
vermögen sind.
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